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Nr.  Schriftliche Stellungnahmen zum B-Plan Nr. 84 „Pferdehof an der Eckernförder 
Straße“ in Kopperby Heide der Gemeinde Kappeln gemäß § 4 (2) BauGB  
Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden 

Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 
1.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 1.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt möchte an der Festsetzung eines Sondergebietes festhalten, um das 
gesamte Gebiet als deutliche Einheit „Sondergebiet Pferdehof“ darzustellen. Durch die 
Festsetzung eines Sondergebietes hat die Stadt die Möglichkeit, die Größe und die 
Lage des Baufensters zu steuern. Des Weiteren soll dem zukünftigen Betreiber die 
Möglichkeit einer bedarfsgerechten Entwicklung dieses Bereichs zu geben (z.B. das 
Vorhalten von Nebenanlagen wie z. B. Gebäude zum Lagern der für einen Reitplatz 
erforderlichen Geräte und Hindernisse sowie ggfs. Überdachungen für Preisrichter und 
Zuschauer). 
 
Zu 1.2 
Für das Betriebsleiterwohnhaus im Sondergebiet SO 2 wird eine maximale Grundfläche 
festgesetzt. 
 
Zu 1.3 
Da das Gelände Richtung Süden ansteigt und das Betriebsleiterwohnhaus von der 
Straße aus deutlicher wahrgenommen wird als die Reithalle, hält die Stadt es für 
richtig, den Bezugspunkt der Firsthöhe auch weiterhin auf die Höhe der „Eckernförder 
Straße“ K 123 zu beziehen. 
 
Zu 1.4 
Aus gestalterischen Gesichtspunkten soll die Ausbildung von Solaranlagen über die 
örtlichen Bauvorschriften gesteuert werden. Ziel der Regelung ist es, die Anlagen zum 
Schutz des Landschaftsbildes so zurückhaltend wie möglich anzulegen. 
 
Zu 1.5 
Im Sondergebiet SO 2 sollen nur Einzelhäuser zulässig sein. Die Festsetzungen 
werden entsprechend geändert. 
 
Zu 1.6 
Die Planzeichenerklärung wird an die Planzeichnung angepasst. 
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1.7 
 
 
 
 
1.8 
 
1.9 
 
 
1.10 
 
 
 
1.11 
 
 
 
 
 
 
1.12 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Zu 1.7 
Die Stadt Kappeln möchte an der Festsetzung eines Sondergebietes festhalten, um 
die Festsetzung der Baugrenzen, Bauweise, Geschossigkeit und Höhenbegrenzung zu 
steuern. 
 
Zu 1.8 
Die Mülltonnen des Betriebsleiterhauses sollen am Tag der Abholung an der südlichen 
Zufahrt zur Abholung bereitgestellt werden. 
 
Zu 1.9 
Das Planungsgebiet liegt im Interessengebiet der Luftverteidigungs-Radaranlage 
Brekendorf und im Zuständigkeitsbereich des Flughafens Schleswig. Die Hinweise 
werden entsprechend überarbeitet. 
 
Zu 1.10 
Die Flächen unterliegen einer ganzjährigen, intensiven Nutzung als Weideland und zur 
Heugewinnung. Nach Rücksprache mit dem Bauherrn sind die Flächen bis März 2016 
als Pferde- und Rinderweide genutzt worden. Das Gras soll im Laufe des Jahres zur 
Heugewinnung geschnitten werden. Es liegt demnach kein Eingriffstatbestand nach § 
8 LNatSchG vor. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
Zu 1.11                       
Zum Schutz der zu erhaltenden Bäume und der Knicks wird in den Festsetzungen der 
Zusatz ergänzt, dass Garagen mit ihren Zufahrten, sonstige Nebenanlagen und 
Flächenversiegelungen für die innere Erschließung, die auch außerhalb der 
Baugrenzen errichtet werden dürfen, nur außerhalb des Kronentraufbereichs der 
Gehölze zulässig sind.  
 
Zu 1.12             
Da der zwischenzeitlich erstellte Fachbeitrag zum Artenschutz dem Umweltbericht 
angefügt wird, werden die Ergebnisse im Umweltbericht zusammengefasst aufgeführt. 
 
Zu 1.13 
Nach Rücksprache mit dem Bauherrn können die zu erbringenden 
Kompensationsmaßnahmen in diesem Umfang nicht auf dem Grundstück realisiert 
werden, sodass der Ausgleich in Form von 1.299 Punkten über ein Ökokonto 
kompensiert werden soll. Die vertraglichen Unterlagen befinden sich in Aufstellung und 
werden dem B-Plan beigefügt. 
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1.14 
 
 
 
1.15 
 
 
 
 
 
1.16 
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Zu 1.14 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1.15 
Die Fläche südlich des Geltungsbereichs wurde nach Rücksprache mit dem Bauherren 
bis März 2016 als Weideland genutzt und soll auch nach der anstehenden Heuernte 
wieder als Weideland genutzt werden. Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 
soll über ein Ökokonto erfolgen. 
 
 
Zu 1.16 
Die vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) werden als 
Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Des Weiteren wird der Hinweis in der Satzung ergänzt, dass vor dem Abriss des 
Gebäudes sicherzustellen ist, dass die artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt 
werden. 
 
Zu 1.17 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet 
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Zu 3.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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4. 
 
 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.1  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Zu 4.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Zu 4.3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Zu 5.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Zu 5.2  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und an den Eigentümer 
weitergeleitet. 
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Zu 6.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 7.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 8.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 9.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 10.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 11.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 12.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 13.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 14.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 15.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 16.1 
Die Planungsziele der Stadt Kappeln bzgl. des Sondergebietes Pferdehof bestehen 
bereits seit der 15. Änderung des Flächennutzungsplans, in der das Sondergebiet 
Pferdehof dargestellt ist. Seit Anfang 2007 ist diese Flächennutzungsplanänderung 
rechtskräftig und kann von jedermann bei der Stadt Kappeln eingesehen werden. 
Somit bestand für Ansiedlungswillige bereits seit Anfang 2007 die Möglichkeit sich über 
die Nutzung der Umgebung zu informieren. 
 
Zu 16.2  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Seitens des Kreises und Landesamtes für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bestehen aus Sicht des 
Immissionsschutzes keine Bedenken. 
Aufgrund der Anzahl von maximal 10 Pferden und insbesondere des Abstandes zum 
Pferdehof von ca. 1 Km, ist davon auszugehen, dass es zu keiner unzumutbaren oder 
gesundheitsbeeinträchtigenden Geruchsbelästigung für den Menschen kommt. Es 
handelt sich vielmehr um Gerüche, die zu einem landwirtschaftlich geprägten Raum 
gehören.  
Des Weiteren ist es geplant, den Pferdemist nicht dauerhaft auf einer Miststallplatte zu 
lagern. Stattdessen ist eine Lagerung in Containern vorgesehen, die regelmäßig 
gewechselt werden. 
 
Zu 16.3 
Gemäß der Festsetzung im Bebauungsplan ist eine maximale Anzahl von 10 Pferden 
zulässig. Eine größere Anzahl ist durch den Inhaber nicht vorgesehen und wäre 
entsprechend der Festsetzungen auch nicht zulässig.  
 
Zu 16.4 
Ein Landmaschinenfuhrpark soll mit der Zulässigkeit von Gebäuden zur Unterbringung 
von landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen nicht legalisiert werden. Es handelt 
sich hier lediglich um die Maschinen und Fahrzeuge, die für die Bewirtschaftung eines 
Pferdehofs dieser Größe erforderlich sind.  



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.5 
 
 
 
 
 
 
16.6 
 
16.7 
 
16.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 16.5 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 16.6 
Die Stadt sieht den Tatbestand einer Abwertung der Immobilie insbesondere auch aufgrund 
der Entfernung von ca. 1 Km zum Pferdehof nicht gegeben. 
 
Zu 16.7 
Dem Verweis auf die verschiedenen Wettersituationen kann nicht gefolgt werden. Der 
Pferdehof befindet sich südlich des betreffenden Grundstücks, also außerhalb der 
Hauptwindrichtung. 
 
Zu 16.8 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 


